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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §198;

BAO §4 Abs1;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 98/14/0049

Rechtssatz

Abgabenbescheide sind nicht rückwirkend, da Abgabenansprüche unabhängig vom behördlichen Tätigwerden, vor

allem unabhängig von der Erlassung von Abgabenbescheiden entstehen.
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